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VORWORT

Die weltweit größte Fachmesse zu Informations- und Kommunikationstechnologie, 
die cebit, stand 2013 ganz im Zeichen des neuen Trends »Bring Your Own Device« 
(BYOD) – Bring dein eigenes Gerät. BYOD ist in immer mehr Betrieben üblich. Wer 
das private Tablet, Smartphone, Handy oder Navi liebt, möchte es auch berufl ich 
nutzen – besonders wenn die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Geräte nicht 
so ganz die neuesten technischen Möglichkeiten bieten. Arbeitgeber tolerieren diese 
Praxis, ist sie doch kostengünstig und motivierend für MitarbeiterInnen. IT-Abteilungen 
fl uchen über diese Entwicklung weil sie zwangsläufi g den Überblick verlieren und 
die betrieblichen Sicherheitsstandards nicht aufrechterhalten können. Und längst 
nicht alle ArbeitbehmerInnen sind bereit auf ihren privaten Geräten berufl iche Auf-
gaben zu erledigen.

Es tauchen zusätzlich Fragen rechtlicher und technischer Natur auf. Wer beseitigt 
allfällig eingeschleuste Viren? Wer haftet? Wer steht gerade für den Datenschutz? 
Welche Apps dürfen installiert werden? Wie weit reicht die »Befehlsgewalt« des 
Arbeitgebers/der Arbeitgeberin? Kann der Betriebsrat hier überhaupt mitbestimmen, 
obwohl es private Geräte sind?

Durch BYOD vermischen sich Arbeitszeit und Freizeit, berufl iche und private Daten 
und oft entsteht unbezahlte Arbeitszeit (zB eMails lesen in der Freizeit, Berichte 
schreiben im Urlaub). Damit das keinesfalls passiert und die aufgeworfenen Fragen 
geklärt werden, braucht es verbindliche Spielregeln für die Nutzung von BYOD. 
BetriebsrätInnen können diese mitgestalten. Was es dabei zu beachten gilt, hat die 
GPA-djp in diesem Heft für euch zusammengetragen.

Wolfgang Katzian
Vorsitzender
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Einleitung

Mobile IT-Geräte, also Smartphones, Tablets, Laptops etc. werden mittlerweile nicht 
mehr nur als »personal device« (persönliches Gerät) sondern als »most personal 
device« (privatestes Gerät) bezeichnet, da sie für viele Menschen ein ständiger 
Begleiter sind. Kein anderes Gerät kommt dem Menschen so nahe und ist perma-
nent in seiner Reichweite, wie das Handy.

Die Strategie des »Bring Your Own Device«1 macht sich diesen Umstand zunutze und 
bedeutet, dass ArbeitnehmerInnen ihre privaten IT-Geräte auch berufl ich nutzen. Die 
Geräte sind im Besitz der ArbeitnehmerInnen, werden aber für berufl iche Zwecke 
verwendet.

BYOD ist eine unternehmensinterne Vorgehensweise, die derzeit vor allem im 
us-amerikanischen sowie im asiatischen Raum angewendet wird.2 Wie viele andere 
IT-Trends kommt auch BYOD »über den großen Teich« nach Europa3 und es ist noch 
nicht abzusehen, ob sich hier – angesichts anderer arbeits- und datenschutzrecht-
licher Voraussetzungen – derselbe Hype4 entwickeln wird oder nicht. Sicher ist 
jedoch, dass sich ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen für diese Entwicklung 
interessieren.

BYOD aus gewerkschaftlicher Sicht

Aus gewerkschaftlicher Perspektive betrachtet birgt BYOD auch Risiken. Als Eigen-
tümerInnen ihres Geräts müssen ArbeitnehmerInnen beispielsweise der Installation 
einer Mobile Device Management Software (MDM) und einem (allfällig notwen-
digen) Datenzugriff auf ihr Gerät zustimmen. Mit den Sicherheitsvorkehrungen 
ist die Übertragung von personenbezogenen MitarbeiterInnendaten verbunden, 
die wiederum für eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt werden kann. 
MitarbeiterInnen müssen sich möglicher Weise dazu verpfl ichten, in der Freizeit 
Verhaltensregeln im Umgang mit ihrem privaten Gerät einzuhalten. BYOD kann 

1 Einiges zum Thema BYOD wird auch unter dem Schlagwort »consumerization« abgearbeitet.
2 Dreiviertel der us-amerikanischen Firmen erlauben private Endgeräte im Unternehmen (Decisive Analytics Studie; 

Mai 2012)
3 In Deutschland ist BYOD in 60% der Betriebe erlaubt (Cesare Garlati 2011). In Österreich erlauben ca. die Hälfte 

der ArbeitgeberInnen, private Geräte auch am Arbeitsplatz (GfK 2012).
4 Der von der Unternehmensberatung Gartner entwickelte »Hype-Cycle« zeigt für 2012, dass BYOD den Höchst-

stand bei den technischen Innovationen erreicht hat.
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auch Entgrenzung – also das Verschwimmen von Arbeit und Freizeit – auslösen. 
Denn ein privates Gerät wird in der Freizeit genutzt und somit wird der/die Arbeit-
nehmerIn auch außerhalb der Arbeitszeit potentiell verfügbar. Es besteht die Gefahr, 
dass ArbeitnehmerInnen dann überhaupt nicht mehr »abschalten« können, weil 
die Erholungsphasen immer wieder unterbrochen werden. Da Privateigentum der 
ArbeitnehmerInnen zum Einsatz kommt, sind dem Betriebsrat in Bezug auf Schutz-
regelungen Grenzen gesetzt.

Die Mobilität der ArbeitnehmerInnen und deren individuelle Vorlieben, wie sie ihre 
Arbeitsaufgaben erledigen, können andererseits mittels BYOD unterstützt werden. 
Immer mehr technische Entwicklungen ermöglichen es, BYOD zu nutzen. Der Ein-
satz von spezieller Software (zB zur Trennung privater und berufl icher Daten, zur 
Fernlöschung bei Verlust oder Diebstahl des Geräts) kann dennoch mit den richtigen 
Regelungen zu einer Win-win-Situation werden, wenn ArbeitnehmerInnen mit den 
von ihnen bevorzugten Mitteln die Arbeitsaufgaben bewältigen.

Weitere Perspektiven

BYOD wird von vielen ArbeitnehmerInnen – ob betrieblich geregelt oder nicht 
– praktiziert. »Zwei von drei Angestellten in Deutschland erledigen berufl iche Auf-
gaben zumindest gelegentlich auf ihrem privaten Rechner oder Smartphone.« be-
richtete die Tageszeitung der Standard am 8. Februar 2012. 

Die GPA-djp hat im Sommer 2013 dazu eine online-Befragung gestartet, an der 
sich 2.335 Personen beteiligt haben. Die Umfrage ergab dasselbe: zwei von drei 
Personen nutzen die privaten Mobilgeräte auch berufl ich.

Quelle: GPA-djp 2013
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Die Umfrage-Ergebnisse zeigen eindeutig, dass jene Beschäftigten, die ihre 
privaten Geräte auch berufl ich nutzen, auch »besser« erreichbar sind. Sie werden 
häufi ger in ihrer Freizeit angerufen. 68% der BYOD-Praktizierenden werden in 
ihrer Freizeit angerufen, wohingegen das nur bei 48% derjenigen der Fall ist, die 
zwischen privaten und berufl ichen Geräten trennen. BYOD-NutzerInnen sind eher 
im Urlaub oder Krankenstand erreichbar (29% gegenüber 19%) und sie fühlen sich 
in der Arbeit häufi ger unabkömmlich (72% gegenüber 63%).

Privatgeräte sind mit den Applikationen (»App« abgekürzt) ausgestattet, die der/
die BesitzerIn braucht. Mittlerweile gibt es fast zu jedem nur erdenklichen Zweck 
eine Applikation – Navigation, Wetter, Spiele, Produkt-Scanner, Pulsmesser, etc. 
– die Weiten der Apps sind unergründlich. Die NutzerInnen können die für sie 
passenden Apps auf ihren Geräten installieren und müssen zuvor weder Geneh-
migungsverfahren, Synchronisierungen oder Lizenzprüfungen über sich und das 
Gerät ihrer Wahl ergehen lassen. Viele dieser Apps sind dann gratis, wenn sie 
ausschließlich für den privaten Gebrauch eingesetzt werden, was zu rechtlichen 
Problemen bei deren geschäftlicher Nutzung führen kann. Bei privaten Geräten ist 
die Bereitschaft, sich mit dem Gerät und seinen technischen Features auseinander-
setzen höher, was wiederum die Arbeitsmotivation steigert. Private Geräte entsprechen 
den Bedürfnissen ihrer BesitzerInnen, wohingegen die vom Arbeitgeber vorgege-
bene IKT-Infrastruktur wenig auf individuelle Vorlieben abzielt, sondern mehr die 
technische Sicherheit oder einheitliche Kommunikation und Terminplanung im Fokus 
hat.

Leidenschaftliche IT-NutzerInnen sind meist diejenigen, die das Thema BYOD in 
den Betrieb bringen. Die ArbeitgeberInnen sind üblicherweise gegenüber diesen 
»IT-Afi cionados« positiv eingestellt, weil sie deren Engagement, Expertise, Selbst-
ständigkeit, Innovationsgeist, und nicht zuletzt auch ihre Erreichbarkeit schätzen. 
ArbeitgeberInnen erhoffen sich mittels BYOD die Zufriedenheit der Arbeitnehmer-
Innen zu erhöhen, sie enger an den Betrieb zu binden, Unternehmensressourcen 
unabhängig von Standort und Zeitzone noch effektiver einsetzen zu können, die 
Kosten durch Abwälzung auf ArbeitnehmerInnen zu senken und den Management-
aufwand für IT-Geräte zu reduzieren. Kurzum, es wird einiges an Verantwortung, 
die in klassischen Systemen bei der IT-Abteilung oder den Vorgesetzten gelegen 
hat, auf die Arbeitskräfte abgewälzt.

ArbeitnehmerInnen, die BYOD praktizieren, sind der »Schrecken« der IT-Abteilung. 
SystemadministratorInnen müssen die IT-Sicherheit im Unternehmen gewährleisten. 
Auf privaten Geräten, auf denen je nach Wunsch und Bedarf Software installiert 
und deinstalliert werden kann, ist das schwierig. 
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Zugriffe, Protokolle, Sicherheitszertifi kate, Lizenzen; all das wird mit BYOD für 
die betriebliche IT nicht mehr kontrollierbar. Das IT-Inventar wird unübersichtlich 
und wechselt schnell und permanent. Für betriebliche IT-Abteilungen, externe Help-
desks und Supports stellt sich die bedarfsorientierte und individuelle Vielfalt als eine 
Herausforderung an die Ressourcen dar, sowohl was die Sicherheitsvorkehrungen 
als auch was die Qualifi kation der SystemadministratorInnen betrifft. Im Grunde 
wäre einE eigeneR IT-MitarbeiterIn erforderlich der/die alle marktüblichen Geräte 
kennt und unterstützen kann.

Doch auch für ArbeitnehmerInnen kann BYOD zu einer unangenehmen Pfl icht 
werden. Nicht jedeR bringt Technik-Affi nität mit und möchte sich mit mobilen 
Geräten auseinandersetzten – schon gar nicht in der Freizeit. Nicht jedeR möchte 
recherchieren, welche App am geeignetsten für bestimmte Aufgaben wäre, welche 
Anbieter die günstigsten Tarife bieten und wie man im Falle des Falles zu einem 
Ersatzgerät kommt. Nicht zuletzt sind auch die rechtlichen Implikationen von BYOD 
nicht einfach abzuschätzen.

BYOD wird häufi g ein Dilemma mit der Arbeitszeit hervorrufen. Einerseits wollen die 
NutzerInnen mittels BYOD eine höhere Arbeitszeitautonomie herbeiführen, anderer-
seits sind arbeitszeitrechtliche Regelungen mit BYOD nicht außer Kraft gesetzt und 
damit ist die betriebliche Interessensvertretung weiterhin verpfl ichtet, die Einhaltung 
der Arbeitszeit zu kontrollieren. Rufbereitschaft, Arbeits(ersatz)ruhe und Wochenend-
arbeit sind entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu berücksichtigen.

Der Hessische Datenschutzbeauftragte wiederum kommt zu dem Schluss: »Vor dem 
Hintergrund der rechtlichen und technischen Probleme ist ein datenschutzkonformer 
Einsatz wohl – noch – nicht möglich.«5

Quelle: »Computer und Arbeit« 10/2011

5 Der Hessische Datenschutzbeauftragte (2013): Handreichung zur Nutzung von Smartphones und Tablet-Compu-
tern in Behörden und Unternehmen [http://www.datenschutz.hessen.de/?page=tf015 26.6.2013]
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In der betrieblichen Praxis wird es daher darum gehen müssen, zwischen diesen 
unterschiedlichen Interessenslagen einen Ausgleich herzustellen und die Regelungen 
so zu gestalten, dass möglichst viele Beteiligte möglichst breiten Nutzen daraus ziehen 
können. So kann zum Beispiel der/die ArbeitgeberIn für diejenigen Arbeitnehmer-
Innen, die viel unterwegs sind und/oder mobile Endgeräte für die Arbeit wollen, eine 
Palette an Hardware und Software zur Verfügung stellen, aus der ArbeitnehemrInnen 
dann nach ihren persönlichen Vorlieben auswählen können – choose-your-own-devise 
(CYOD) nennt sich diese Variante. Die eingeschränkte Auswahl wird im Idealfall von 
der IT unterstützt und kann gleichzeitig privat genutzt werden. Auch sichere Container-
lösungen oder Desktop-Virtualisierungen mit einer Trennung von privaten und 
berufl ichen Daten sind technische Möglichkeiten für BYOD.

Interessierte MitarbeiterInnen sollten sich folglich gut überlegen, ob Sie ihr privates 
Gerät berufl ich nutzen wollen. Die dabei zu berücksichtigenden Aspekte, werden 
nun näher beleuchtet.

Rechtliche Grundlagen

Ob Geräte, die sich im Privatbesitz der ArbeitnehmerInnen befi nden, dienstlich ver-
wendet werden, kann weder durch Weisung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin 
noch im Rahmen der Mitbestimmungsbefugnis des Betriebsrates festgelegt werden. 
Mitbestimmungspfl ichtig sind jedenfalls jene Systeme bzw. jene Software, die bei 
der zentralisierten Geräteverwaltung6 (meist »Mobile Device Management« genannt) 
zum Einsatz kommt. Sicherheitsstandards und (datenschutz-)rechtlich entsprechen-
de Zugriffsberechtigungen kann ein MDM garantieren. Vorausgesetzt ist aller-
dings, dass die Privilegien des MDM höher sind als die des Nutzers/der Nutzerin 
– sonst könnten Sicherheitsanforderungen ja nicht auf einer betrieblichen Ebene 
durchgesetzt werden. Alles was Kontrollmaßnahmen, Arbeitszeitregelungen oder 
systematische Auswertungen betrifft, ist in einer Betriebsvereinbarung festzule-
gen. Rechtliche Grundlagen dafür fi nden sich in den folgenden Paragraphen des 
Arbeitsverfassungsgesetztes (ArbVG); 

; § 89 (Überwachungsrechte des/der BetriebsrätInnen)

; § 91 (Informationspfl ichten des/der ArbeitgeberInnen)

6 Mobile Device Management (= zentralisierte Geräteverwaltung) sorgt dafür, dass alle betrieblich genutzten mobi-
len Geräte – unabhängig von Marke, Funktion oder Eigentumsverhältnissen – von der IT-Abteilung inventarisiert, 
serviciert, gesichert, kontrolliert, ferngewartet, etc. werden können.
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; § 96 (Kontrollmaßnahmen, die die Menschenwürde berühren, bedürfen einer 
Betriebsvereinbarung ) 

; § 96a (BV-Pfl icht bei Systemen zur automationsunterstützten Ermittlung personen-
bezogener Daten),

; § 97 (Ordnungsvorschriften, Festsetzung der Arbeitszeit und Benutzung von 
Betriebsmitteln, sowie freiwillige BVs zu menschengerechter Arbeitsgestaltung 
und bei Maßnahmen zur Sicherung der von Arbeitnehmern eingebrachten 
Gegenstände).

Darüber hinaus ist immer ein individueller Vertrag mit den betroffenen Mitarbeiter-
Innen abzuschließen, der ein jederzeitiges Widerrufsrecht beinhaltet. Eine gute 
Möglichkeit für den Betriebsrat sich hier einzubringen ist es, eine Mustervorlage für 
eine solche individuelle Vereinbarung mit zu gestalten.

Bei der berufl ichen Nutzung werden Nutzungsrichtlinien (zB Passwortschutz, Dieb-
stahlvorbeugung,…) hilfreich sein.

Die möglichen Komplikationen aufgrund der komplexen Materie sollten jedoch nicht 
davon abhalten, Regelungen zu vereinbaren, denn einige Fragen zu BYOD lassen 
sich auch relativ leicht – ähnlich denen zu anderen »Mobilien« beantworten. Man 
denke nur an den privaten PKW, der für Dienstfahrten verwendet wird, oder an 
Kleidungsvorschriften, wenn keine Dienstkleidung zur Verfügung gestellt wird. Auch 
hier wird privates Eigentum für die berufl iche Tätigkeit eingesetzt und dadurch inner-
betrieblichen Vorgaben unterworfen. Regelungen bei BYOD bezüglich steuerlicher 
Absetzbarkeit oder Haftung lassen sich angelehnt an diese Regelungen gestalten. 

Andere Fragen wiederum tauchen im Zusammenhang mit BYOD neu auf. Beispiels-
weise wenn es nicht nur um die Hardware geht, sondern um Schäden, die durch 
den Verlust von wertvollen Daten entstehen. Wenn Ereignisse eintreten, die schwierig 
nachvollziehbar und belegbar sind, kann das zu langwierigen und kostspieligen 
Rechtsauseinandersetzungen führen. 

Eine mögliche Formulierung am Beginn einer von betriebsrätlicher Seite mit-
bestimmten Nutzungs-Regelung könnte daher lauten: »Für den Fall, dass Arbeit-
nehmerInnen bereit sind, ihre Privatgeräte betrieblich zu nutzen, gelten folgende 
Regelungen.«
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Trennung berufl icher und privater Verwendung

Bei der Verwendung der betrieblichen (und privaten) Daten auf dem mobilen Gerät 
müssen einige Vorsichtmaßnahmen technischer und administrativer Natur getroffen 
werden. Am einfachsten ist es, die geschäftlichen und privaten Daten und ihre Ver-
wendung voneinander zu trennen; ev. ein eigener verschlüsselter und gesperrter 
Bereich (zB mittels Desktop-Virtualisation7, Secure Container8, o.ä.)

Nachdem das Unternehmen gemäß dem Datenschutzgesetz (DSG) immer die Ver-
antwortung für unternehmenseigene Daten hat, ist dieses auch für jene betrieblichen 
Daten verantwortlich, die ArbeitnehmerInnen im Rahmen von BYOD auf ihren Privat-
geräten verarbeiten und für deren entsprechenden Schutz. Um Haftungsprobleme 
zu vermeiden, sind daher auf den privaten Geräten Sicherheitsmaßnahmen unver-
zichtbar. Der deutsche Bundesverband Informationswirtschaft (BITKOM) stellt fest: 
»Das Unternehmen muss die Verfügungsgewalt über dienstliche Daten behalten 
und ist für deren Sicherheit verantwortlich. Es darf aber grundsätzlich nicht auf private
Daten zugreifen und muss daher entsprechende organisatorische Maßnahmen und 
Regelungen mit den Mitarbeitern treffen.«9 Diesen »Spagat« zwischen Verant-
wortung für die Unternehmensdaten und keinerlei rechtlicher Befugnis auf private 
Geräte zuzugreifen bzw. die Privatsphäre zu wahren, ist die Herausforderung bei 
BYOD. 

Formulierung aus einer Rahmen-Betriebsvereinbarung:

Verwendung privater mobiler Endgeräte zu unternehmerischen Zwecken

Für den Fall, dass Beschäftigte eigene mobile Endgeräte (zB Smartphone, 
Tablet-PC) zu geschäftlichen Zwecken des Unternehmens verwenden dürfen 
bzw. sollen, ist jedenfalls deren Einverständnis von Nöten. Seitens des AG ist 
organisatorisch und technisch betrieblich sicherzustellen, dass eine Verwendung 
auf diesen Datenträgern befi ndlicher privater Daten nicht stattfi ndet.

7 Dabei laufen auf dem virtuellen (privaten) Desktop die fi rmeninternen Anwendungen (Ordner, gemeinsame Doku-
mente,…), die mit den tatsächlichen Anwendungen in der Firma (bei Anwesenheit der MA in der Firma) synchro-
nisiert werden. Anbieter solcher Apps ist zB das Unternehmen »cytrix«, das hier Vorreiter zu sein scheint.

8 Dabei werden auf den privaten Geräte eigene Bereiche erstellt, die die Firmendaten enthalten, Passwort-Anmel-
dung fordern oder verschlüsselt sind und von der fi rmeninternen IT betreut werden können; d.h. es wird nur auf 
einen bestimmten Bereich der privaten Geräte zugegriffen und Firmendaten können notfalls gelöscht werden.

9 BITKOM (2013): Bring Your Own Device. [http://www.bitkom.org/de/themen/50792_75275.aspx 26.6.2013]
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Der Arbeitgeber ist für die Setzung von Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Datensicherheit verantwortlich und hat dafür auch die Kosten zu tragen.

Die Beschäftigten sind unter Beteiligung der innerbetrieblichen Datenschutzgruppe 
hinsichtlich eines zum sicheren Umganges mit den unternehmerischen ihrer Daten 
auf Kosten des AG und unter Anrechnung auf die Arbeitszeit einzuschulen.

Der Arbeitgeber darf ohne schriftliche Zustimmung des Beschäftigten im Einzel-
fall keine Standortdaten des mobilen Endgerätes verwenden. 

(Quelle: Muster-Rahmen-BV, erstellt von Thomas Riesenecker-Caba (FORBA) und Wolfgang Goricnik 
(AK Salzburg))

Folgende Fragen sollte sich die Unternehmensleitung stellen:

Welche Auswertungen werden auf den privaten Geräten vorgenommen? Grund-
sätzlich ist beispielsweise die Auswertung von Kommunikationsinhalten unzulässig 
(Kommunikationsgeheimnis lt. § 93 Abs 3 Telekommunikationsgesetz, TKG).

Daher sollten Daten auf den privaten Geräten durch den AG bzw. die IT-Abteilung 
nicht einsehbar sein. So dürfen zB keine Standort-Daten oder Verbindungsdaten 
der privaten Geräte an den/die ArbeitgeberInnen weitergegeben werden ohne 
eine persönliche Einwilligung der ArbeitnehmerInnen, die jederzeit widerrufen 
werden kann (§ 102 TKG).

Sollte die Ortung für den/die ArbeitgeberInnen unbedingt erforderlich sein (zB bei 
Blaulicht-Organisationen), so sind die Navigationsgeräte vom AG einzubauen – und 
zu bezahlen. Es ist also die Frage zu klären: Was wird nun tatsächlich überprüft/
protokolliert durch den/die ArbeitgeberIn?
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Formulierung aus einer Pharma-Konzern Betriebsverein-
barung zum Mobile-Device-Management (MDM): 

Eine Erfassung der äußeren Kommunikationsdaten durch den Provider (d.h. 
Datum, Uhrzeit, Dauer und Kosten sowie die rufende Telefonnummer des 
Gesprächs = Verbindungsdaten) ist nur insoweit zulässig, als dies zur Erbringung 
der Kommunikationsdienstleistung und deren Abrechnung erforderlich ist.

Zum Zwecke der Abrechnung gespeicherter äußerer Kommunikationsdaten werden 
nach längstens 6 Monaten gelöscht (gesetzliche Vorratsdatenspeicherung) und 
es werden diese nicht weitergeleitet an andere Systeme oder auf anderen Systemen 
gespeichert. Jedenfalls unzulässig ist eine Erfassung der Inhaltsdaten.

Die von der Technologie und der Software her gegebenen möglichen Kontrollen 
aller oder einzelner Arbeitnehmer/-innen werden durch die Betriebsvereinbarung 
ausgeschlossen.

Eine dauernde anlassbezogene oder nicht anlassbezogene Kontrolle ist unter-
sagt.

Die Kostenfrage

Ein mobiles Gerät kostet nicht nur beim erstmaligen Erwerb, auch die laufende 
Kommunikation, die immer wieder zu aktualisierende Software sowie allfällige 
Steuern sind zu berücksichtigen.

Wer zahlt die Anschaffung?

; Beteiligt sich der/die AG? Wenn ja, in welcher Form (zB Gewährung eines 
einmaligen Vorteils aus dem Dienstverhältnis, in Form eines »Kredit«/ einer 
»Miete«)?

; Was ist vorgesehen falls der/die AN binnen eines Jahres nach Anschaffung des 
Geräts aus dem Unternehmen austritt? 

; Wie sieht im jeweiligen Modell die steuerliche Absetzbarkeit aus?
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Wer zahlt Wartung & allfällige Reparatur bei Beschädigung?

; Wer repariert die privaten Endgeräte (zB externe Dienstleister/ Hersteller / 
fi rmeneigene IT)? 

; Wer zahlt Reparatur der privaten Endgeräte (wurden dafür zB eigene Verträge 
abgeschlossen)?

; Checkt die IT-Abteilung einmal im Jahr das Gerät auf Sicherheitsrisiken? Wenn 
ja, ist dieser Check für die BYOD-NutzerInnen verpfl ichtend oder freiwillig?

Wer zahlt die laufenden Kosten?

; Beteiligt sich der AG am bestehenden Tarifmodell?

; Wie ist es bei Nutzung im Ausland? (wird zB ein eigener VPN-Client eingerich-
tet oder per Hotel WLAN gearbeitet? Achtung ist in jenen Ländern geboten, 
wo Sicherheitsbehörden oder Finanzorgane auch auf persönliche elektronische 
Geräte jederzeit zugreifen dürfen (zB USA)

; Welche Roaming-Gebühren gelten im Ausland und wie werden bei der berufl ichen 
Nutzung auftretende Gebühren mit dem Arbeitgeber verrechnet?

; Wird das Gerät versichert gegen möglichen Diebstahl? In der Praxis entstehen 
meist Rechtsstreitigkeiten und das Ersatzgerät lässt auf sich warten, was bei 
einem privaten Smartphone doppelt unangenehm werden kann.

Wer haftet bei Beschädigung bzw. Verlust oder Diebstahl? 

; Kommt das Dienstnehmerhaftpfl ichtgesetz (DHG) bzw. eine dazu ähnliche Rege-
lung zum Tragen obwohl es sich um private Geräte handelt? Streng gesehen gilt 
das DHG nur für Betriebsmittel – also Eigentum des Arbeitgebers. Die sogenannte 
»Auftragshaftung« (§ 1014 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) gilt 
jedoch auch dann, wenn ein Schaden bei der berufl ichen Nutzung entstanden ist 
– vorausgesetzt der/die ArbeitgeberIn hat diese betriebliche Nutzung in Auftrag 
gegeben/zugelassen/geduldet.

grundlagen_broschüre_185x241_BYOD_ped.indd   16grundlagen_broschüre_185x241_BYOD_ped.indd   16 03.12.2013   17:07:4303.12.2013   17:07:43



17

Beispielhafte Formulierung aus einer Betriebsvereinbarung: 

Haftung und Versicherung für Schäden an privaten Endgeräten, die 
zum dienstlichen Gebrauch gewidmet wurden

Das Unternehmen ist verpfl ichtet, für private Endgeräte, deren dienstlicher 
Gebrauch ausdrücklich genehmigt wurde, eine Versicherung abzuschließen, 
durch welche die Haftung der/des ArbeitnehmerIn für Schäden an der Hardware 
bzw. an der im Dienstgeberinteresse installierten Software sowie an Netzen und 
Systemen auf vorsätzliches Handeln begrenzt wird. Schließt das Unternehmen 
keine entsprechende Versicherung zur Haftungseinschränkung ab, so haftet die/
der ArbeitnehmerIn außer bei vorsätzlichem Handeln für entstandene Schäden 
nicht und hat das Unternehmen die/ den ArbeitnehmerIn schadlos zu halten.

; Gibt es eine Systematik/Anwendung/App zur Fernlöschung im Falle eines 
Diebstahls?

; Ist die Meldung des Verlusts wichtiger Daten bei der internen IT verpfl ichtend?

; Von wem wird ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt? Sollte sich die Firma für 
ein Modell entscheiden bei dem die Kosten für Ersatzgeräte vollständig vom 
Arbeitgeber getragen werden bzw. mit einer Pauschale abgegolten werden, 
hätte das einerseits den Vorteil, dass die Kosten besser kalkulierbar wären 
und andererseits, diese als Teil des Entgelts steuerlich geltend gemacht werden 
könnten, unter dem Titel »Abschreibung für fortlaufende Anschaffungen«.

 Möglich wäre auch eine Regelung, die an die allfällig bestehende Vorgehens-
weise bei der Nutzung von privaten PKW angelehnt ist.

; Wer ist zuständig (zB externe Dienstleister/ Lieferanten/fi rmeneigene IT)?

Gibt es eine Kompensation? 

41 % der ArbeitnehmerInnen in den USA, die ihr privates Gerät für die Arbeit 
nutzen, tragen die Nutzungskosten selbst – erhalten also keinerlei Gegenleistung 
dafür, dass sie ihr Privatgerät dienstlich nutzen. In Deutschland, Frankreich und 
Großbritannien ist dies durchschnittlich bei 27 % der Fall (Forrester 2012).
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Für den jeweils anderen Teil der ArbeitnehmerInnen wird die Privatnutzung ver-
gütet. Dazu kommen verschiedene Modelle zum Einsatz. Welche Anreize werden 
gesetzt, damit ArbeitnehmerInnen ihre eigenen devices bringen? Erhalten sie zB 
einen monatlichen Pauschalbetrag? Ist dieser zweckgebunden für die Fehlerbe-
hebung/ Anschaffung von Apps/ Internet-Kosten etc.? Was ist hier marktüblich?

Die Sicherheitsfrage - technisch gesehen

Welche Hard- und Software wird von dem/der AG (fi nanziell und/oder technisch) 
unterstützt? 

Gibt es einen betriebsinternen Helpdesk, an den sich die NutzerInnen von BYOD 
wenden können?

Gibt es Software, die von der Firmen-IT betreut und daher standardisiert vorgegeben 
wird? 

; Welche Passwort-Regelungen gelten? 

; Werden alle oder nur besonders schützenswerte Daten verschlüsselt übertragen? 

; Ist die Screenshot-Funktion gesperrt? 

; Welche Virenprogramme müssen installiert werden? 

; Werden regelmäßige Backups (für alle Daten?) auf fi rmeneigenen Servern 
getätigt?

Berechtigungsprofi le und Zugriffsberechtigungen

; unternehmensrelevante Daten (zB Auftragsabschlüsse, Dienstleistungsverein-
barungen, etc.) müssen den intern zuständigen Bereichen verfügbar gemacht 
werden; diese sollten daher im Anhang aufgelistet sein wobei der Zugriff nur für 
ausgewählte/geschulte Fachkräfte ermöglicht werden darf.

> Wie werden wichtige Daten weitergeleitet (zB verschlüsselte Daten, Verbin-
dungen über VPN-Clients, nur per Synchronisation vor Ort)?
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> Haben Dritte (zB aus dem Privatbereich) Zugang zu den mobilen Devices? 
Wenn ja (was ja bei Privatgeräten durchaus üblich ist) müssten Firmen-
daten verschlüsselt/ passwortgeschützt o.ä. sein. Der Arbeitgeber kann die 
Weitergabe des Geräts an Dritte nur verbieten, wenn das Gerät in seinem 
Eigentum ist, also eine Regelung gewählt wurde, die einer weitreichenden 
Erlaubnis von Privatnutzung auf Arbeitsmitteln des/der AG ähnlicher ist, als 
dem Grundgedanken des BYOD.

; Müssen eigene Zugriffsmöglichkeiten für Gerichte und Aufsichtsbehörden 
geschaffen werden, weil gesetzliche Verpfl ichtungen für Unternehmen bestehen?

; Gibt es unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten auf betriebliche Daten? Je nach 
Funktion? Welche fi rmeninternen Daten werden für den Zugriff durch welche 
BYOD-NutzerInnen frei gegeben? Sind diese Daten verschlüsselt, Passwort-
geschützt o.ä.?

Eine der häufi gsten Fragen ist: »Und was passiert, wenn das Gerät verloren oder 
gestohlen wird?« Daher sollten sich die Betriebsvereinbarung verhandelnden-Par-
teien überlegen, wann Daten auf den privaten mobilen Endgeräten gesperrt/ge-
löscht/ vernichtet werden dürfen bzw. müssen? Ein privates Gerät kann beispiels-
weise nur dann zwangsweise von der innerbetrieblichen IT eingezogen werden, 
wenn ein akuter strafrechtlich relevanter Fall vorliegt (zB Korruption, Steuerhinter-
ziehung, Geldwäsche), der rasche Maßnahmen erfordert (zB forensische Unter-
suchung). Dafür braucht es aber sicherheitspolizeiliche Maßnahmen und keine 
Betriebsvereinbarung, weshalb dieser Härtefall nicht mit aufgenommen werden 
muss. In den meisten Fällen werden aber durch den Verlust des Gerätes auch die 
Privatdaten in Mitleidenschaft gezogen, weshalb folgende Fragen gestellt werden 
sollten:

a) Welches Prozedere ist bei Datenverlust genau vorgesehen?

b) Wer ist AnsprechpartnerIn im Betrieb?

c) Sollte eine generelle Datenlöschung (bei begründetem Verdacht auf Diebstahl) 
durchgeführt werden, muss dazu eine Einwilligung des AN vorliegen, weil ja 
auch seine/ihre privaten Daten betroffen sind. Das DSG schreibt vor, dass 
Zustimmungen immer konkret auf einen Fall bezogen sein müssen. Eine allge-
meine Formulierung wie »Ich erkläre mich einverstanden, dass im Notfall alle 
Daten gelöscht werden.« ist nicht ausreichend.

grundlagen_broschüre_185x241_BYOD_ped.indd   19grundlagen_broschüre_185x241_BYOD_ped.indd   19 03.12.2013   17:07:4503.12.2013   17:07:45



20

d) Ist eine Fernlöschung vorgesehen (zB mittels »kill pill«)? Wenn ja, wann darf die 
»tödliche Pille« verabreicht werden?

e) Was ist vorgesehen, wenn der/die MitarbeiterIn das Unternehmen verlässt?

f) Muss das Gerät zuvor von der internen IT gescheckt werden?

g) Unter welchen Bedingungen darf es weiterverkauft werden?

In der BV sollte verankert sein, dass die Einführung von BYOD nicht zur Personal-
reduktion beiträgt; v.a. in der IT-Abteilung besteht diese Gefahr, wobei diese durch 
BYOD eher einen Mehr-Aufwand für sichere technische Lösungen hat.

Die Arbeitszeitfrage10

Die Zeit in der private Geräte berufl ich eingesetzt werden, ist der Arbeitszeit zuzu-
rechnen. Welche (technischen) Regelungen verhindern, dass die Arbeitszeit uferlos 
wird? 

Werden eMails/Telefonate/Messages permanent an die ArbeitnehmerInnen weiter-
geleitet?

Ist der Zugriff auf Firmendaten jederzeit möglich? 

Achtung: All-In-Verträge11 verschleiern das Ausmaß der tatsächlich geleisteten 
Arbeitszeit.

Die Kulturfrage – BV als Teil der Unternehmenskultur

Ein wesentlicher Teil der Vereinbarung sollte dem Thema Schulung gewidmet sein. 
Sowohl ArbeitnehmerInnen aus der IT-Abteilung als auch NutzerInnen der priva-
ten Geräte brauchen regelmäßige Updates da sich die IT-Landschaft sehr schnell 
ändert. Dabei könnten folgende Fragen auftauchen:

10 Zum Thema der ständigen Erreichbarkeit, gibt es von der GPA-djp die Broschüre »Allzeit bereit! Über das Ver-
schwimmen von Arbeitszeit und Freizeit«.

11 Zu All-In-Verträgen gibt es von der work@professional eine eigene Mappe.
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a) Welche technischen Kenntnisse muss sich der/die ArbeitnehmerIn privat aneig-
nen und welche werden in vom Arbeitgeber bezahlten Schulungen vermittelt? 

b) Sind die Weiterbildungen verpfl ichtend? (Zumindest für die IT-Abteilung – so sie 
BYOD unterstützt – sollte das so sein.)

Im Falle eines vermuteten Missbrauchs oder Verstoß gegen die Betriebsverein-
barung, sollte die »stufenweise Kontrollverdichtung«12 zum Einsatz kommen.

Formulierung aus einer Handels-Betriebsvereinbarung: 

Bei begründetem, schwerem Verdacht hinsichtlich des Missbrauchs des mobilen 
Endgerätes durch Mitarbeiter/-innen, erhält diese/-r zunächst die Möglichkeit, 
sich persönlich zu dem Verdacht zu äußern. Die erste Kontaktaufnahme erfolgt 
in allen Fällen durch einen Administrator. Kann die Angelegenheit nicht aufge-
klärt werden, so wird dieser begründete Verdacht vom paritätischen Ausschuss 
behandelt. Auf ausdrücklichen Wunsch des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin bzw. 
nach vorheriger Beratung mit dem zuständigen Betriebsrat, kann das Proto-
koll eingesehen werden. Die Einsichtnahme ist dabei auf den konkreten Miss-
brauchsfall zu beschränken. In jedem Fall eines begründeten Verdachts ist der 
Betriebsrat beizuziehen.

Welche Sanktionen werden bei Verstoß gegen die BV gesetzt (zB Sperre von 
bestimmten Anwendungen auf dem mobilen Endgerät? Ausschluss aus dem BYOD-
Programm?)

Ein Abgleich dieser BV mit den thematisch relevanten internen Richtlinien oder 
bestehenden BVs daraufhin, ob eventuell einander widersprechende Vorgaben 
gemacht werden, sollte stattfi nden. Sollten Widersprüche auftreten, dann sind sie 
durch eindeutige Regelungen zu ersetzen.

Eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle sollte jedenfalls ausgeschlossen werden.

Der Umgang mit den mobilen Geräten und dessen Übereinstimmung mit der abge-
schlossenen BV sollte einmal jährlich in einem gemeinsamen Treffen der Vertrags-
parteien evaluiert werden.

12 Diese ist genauer beschrieben in der GPA-djp-Beratungsunterlage zu Social Media.

grundlagen_broschüre_185x241_BYOD_ped.indd   21grundlagen_broschüre_185x241_BYOD_ped.indd   21 03.12.2013   17:07:4603.12.2013   17:07:46



22

Und last but not least ist es wichtig, den NutzerInnen auch ein Rücktritts-Recht 
einzuräumen, falls sie ihr privates Gerät nicht mehr für die berufl iche Nutzung zur 
Verfügung stellen wollen.

Einführung von BYOD im Betrieb

Eine allgemeingültige Aussage zu welchem Unternehmen oder welchen Abteilungen 
BYOD passt, wird niemand treffen können. Je nach Branche, Tätigkeit, individueller 
Vorliebe von Vorgesetzten und ArbeitnehmerIn wird es unterschiedliche Antworten 
geben, da die Nutzung von privaten Endgeräten immer auf Freiwilligkeit basieren 
muss.

Best-Practise-Beispiel aus einem IT-Konzern:

Um die Bereitschaft für BYOD innerhalb der Belegschaft festzustellen wurde ein 
umfangreicher online-Fragebogen vorab an alle MitarbeiterInnen ausgesendet. 
Darin werden die Wünsche und Befürchtungen der Angestellten angesprochen 
sowie die Konsequenzen von BYOD dargestellt. Es wurde versucht, die per-
sönliche Grundeinstellung der KollegInnen zu diesem Thema herauszufi nden. 
Gegenstand der Befragung waren u.a. folgende Fragen:
Wärst du bereit, die Kosten für Reparaturen deines Smartphones selbst zu 
tragen? Wenn ja in welcher Höhe?
Würdest du der IT-Abteilung einen Zugriff auf dein Smartphone einräumen?
Würdest du einer Fernlöschung zustimmen?
Wärst du einverstanden, wenn fi rmeninterne Software automatisch auf dein 
Smartphone aufgespielt wird?
Würdest du dein Smartphone jedes Mal neu starten, wenn du zwischen Privat- 
und Firmenmodus wechselst?

Eine solche Befragung ist für die BYOD-Praxis im Betrieb eine essentielle Weichen-
stellung. Eine Entscheidung für oder gegen BYOD rein auf Basis der Empfehlungen 
von externen Beratungsunternehmen oder aufgrund des Wunschs einiger (hoch-
rangiger) Vorgesetzter, wird wenig Erfolg haben. 
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Ein Pilotprojekt kann jedenfalls helfen, die Folgen von BYOD abzuschätzen. Dabei 
hilft die Einhaltung folgender Schritte:

1. Auswahl der Teilnehmenden sollte möglichst ein Querschnitt durch den gesamten 
Betrieb darstellen, zumindest aber folgende Gruppen umfassen:
a. IT-affi ne Angestellte 
b. mobile Angestellte 
c. ältere und erfahrene Angestellte.

2. Auswahl der geeigneten Technologien:
a. Soll es Einschränkungen bei der Hardware geben? Wenn ja, welche?
b. Soll es Einschränkungen bei der Software geben? Wenn ja, welche? 
c. Welche Programme sollen synchronisiert laufen (zB Terminkalender, Präsenz-

informationen, etc.)?
d. Soll es Einschränkungen geben, welche Hard- und Software innerhalb des 

Betriebs technisch unterstützt/gewartet wird? 
e. Wenn ja, welche? Soll ein user-self-service eingerichtet werden, wo sich 

die BenutzerInnen aus einer »white-list« die gewünschte und erforderliche 
Software/ App je nach Bedarf herunterladen können? Sind entsprechen-
de Lizenz- oder Genehmigungsprozesse innerhalb des Unternehmens dort 
hinterlegt? Gelten die Lizenzen jeweils für die gewerbliche und die private 
Nutzung?

3. Es sollte das Kostenargument genau beleuchtet werden:
a. Was sind die derzeitigen Kosten für mobile Endgeräte inkl. Wartungsverträge, 

Reparaturen, Haftungen etc.? 
b. Was sind die zu erwartenden Kosten zB Beteiligung an Anschaffungskosten, 

neue Sicherheits-Software, Schadensersatzansprüche der ArbeitnehmerInnen, 
etc. 

c. Was kostet die Einführung an sich; dazu zählen sowohl Schulung und 
Information der Beschäftigten als auch der allfällige Zukauf externer IT-Unter-
nehmen. (Ein erfahrener Unternehmensberater von Deloitte gab als Kosten für 
eine erfolgreiche, von Deloitte bewerkstelligte Implementierung von BYOD in 
einem mittelständischen Unternehmen ein Minimum von EUR 150.000,- an.)

4. Entwurf einer ersten Betriebsvereinbarung

Manche Betriebe werden vielleicht zusätzlich »Hacker«, also IT-Sicherheitsfachleute, 
anstellen um Sicherheitslücken aufzudecken. Voraussichtlich sind dies größere 
Unternehmen oder jene mit einer besonders schutzwürdigen Infrastruktur.
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Zusammenfassende Tipps

; Vor der Einführung von BYOD sollte man feststellen, ob die ArbeitnehmerInnen 
bzw. Teile davon überhaupt BYOD praktizieren wollen. Nur mit dieser freiwilligen 
Zustimmung kann BYOD überhaupt funktionieren.

; Berufl iche Nutzung des BYOD-Geräts ist Arbeitszeit! Wer BYOD praktiziert, 
muss dafür auch fi nanziell entschädigt werden.

; BYOD muss sowohl mit einer Betreibsvereinbarung als auch mit einem Einzel-
vertrag abgesichert werden.

; Eine realistische Kosteneinschätzung verhindert (überzogene) Einsparungs-
Erwartungen.

; Die technische Lösung für sichere Kommunikation bedeutet für die IT-Abteilungen 
einiges an Arbeit. Jedenfalls müssen private und geschäftliche Daten auf dem 
Gerät voneinander getrennt werden.

; Wichtige gesetzliche Grundlagen zu BYOD fi nden sich im Arbeitsverfassungs-
gesetz (ArbVG), dem österreichischen Datenschutzgesetz (DSG), teilweise 
im Dienstnehmerhaftpfl ichtgesetz (DHG) sowie im Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch (ABGB) und im Telekommunikationsgesetz (TKG).
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Zum Weiterlesen
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lungen [https://enterprisemobilitymobi.wordpress.com/?s=BYOD 21.8.2013]

 Ein Blog-Beitrag aus Deutschland, der das Thema mitsamt seinen technischen und rechtlichen Facet-
ten gut aufbereitet.

Der Hessische Datenschutzbeauftragte (2013): Handreichung zur Nutzung von Smartphones und Tab-
let-Computern in Behörden und Unternehmen 
[http://www.datenschutz.hessen.de/?page=tf015 26.6.2013] 

 Eine technisch und rechtlich versierte Publikation, die die neuesten Trends in Deutschland aufzeigt.

Knyrim, Rainer und Bernhard Horn (2013): Bring Your Own Device – Ein Trend hält Einzug in Öster-
reichs Unternehmen. in: ecolex, Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht, 04/2013, S. 365

 Eine rechtliche Zusammenfassung der wesentlichen Punkte – leider fällt die betriebsrätliche Mitbe-
stimmung darin etwas unter den Tisch.

Walter, Thorsten und Joachim Dorschel (2013): Mobile Device Management – rechtliche Fragen in: 
Wirtschaftsinformatik & Management, S.23 
[http://www.bartsch-rechtsanwaelte.de/media/docs/JD/Mobile%20Device%20Management%20
-%20rechtliche%20Fragen.pdf 21.8.2013] 

 Eine Überblicks-Darstellung aus Sicht des Informatikrechts.

Darüber hinaus bieten diverse Unternehmensberatungen auf ihren Webpages Texte an, über die er-
folgreiche Einführung von BYOD (zB Cytrix, Deloitte, etc.). Auch darin fi nden sich aufschlussreiche 
Hinweise, worin die Schwierigkeiten bestehen. 
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Familienname ..................................................................................  Vorname .............................................................   U Frau U Herr

SV-Nr./Geburtsdatum Titel .......................................... Geburtsname .............................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort ..................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail .............................................................................................

U Angestellte/r U Lehrling U Werkvertrag U geringfügig beschäftigt U Freier Dienstvertrag U Selbstständig (Gewerbeschein)

U Zeitarbeitskraft U�SchülerIn U StudentIn U dzt. ohne Beschäftigung U Zweitmitgliedschaft U FacharbeiterIn

Derzeitige Tätigkeit ..........................................................  U Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis ..........................................

Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt und unterliegen dem Datenschutz. Nach Zusendung Ihrer Anmeldebestätigung haben Sie 
unter Verwendung Ihrer Mitgliedsnummer die Möglichkeit, sämtliche für Sie wichtigen Informationen wie Kollektivvertrag, Informationen zu aktuellen 
Themen, Aktivitäten unserer Interessengemeinschaft, etc., einzuholen. Unsere Internetadresse: www.gpa-djp.at

Beschäftigt bei Firma (bzw. Schule/Universität) ................................................................... Dienstort ..........................................................

Anschrift ................................................................................................................................................................................................

Branche ............................................................................................... WerberIn-Mitgliedsnummer ..........................................................

Nur ankreuzen wenn ein Betriebsabzug gewünscht wird:

U Betriebsabzug – da in meinem Betrieb ein Betriebsabzug möglich ist, erkläre ich mich einverstanden, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch 
den Arbeitgeber (Dienstgeber) von meinem Gehalt/Lohn, meiner Lehrlingsentschädigung abgezogen wird. Ich ermächtige den Arbeitgeber, 
alle im Zusammenhang mit der Betragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten im Sinne des DSG § 18 (1) bzw. § 7 (1) an die 
GPA-djp zu übermitteln.

Die Beitragszahlung erfolgt mit SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Hiermit ermächtige ich die Gewerkschaft der Privat ange stellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels SEPA-Lastschrift-Mandat ein zu ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der GPA-djp auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschrift einzulösen. Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belastenden Betrages verlangen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn mein Konto 
die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich ermächtige die GPA-djp den folgenden Mitgliedsbeitrag (= 1 % meines Brutto gehaltes/Brutto  lohnes, 
meiner Brutto lehrlings ent schädigung bzw. Grenzbeitrag) von meinem unten angeführten Konto einzuziehen:

Höhe des monatlichen Beitrages: EUR

U monatlich U alle 2 Monate U jedes Quartal U 1/2 jährlich U jährlich (Schüler-/StudentInnen, Zweitmitgliedschaft)

IBAN  

BIC

Im Jänner jeden Kalenderjahres erhalte ich eine Information für die Anpassung meines Beitrages. Basis für den Prozentsatz der Anhebung ist ein 
gewichteter Durchschnitt von bestimmten Kollektivvertragsabschlüssen der GPA-djp innerhalb eines Beobachtungszeitraumes von 12 Monaten. Sollte 
ich mit der Anpassung nicht einverstanden sein, habe ich die Möglichkeit, mit dem beigelegten Formular den tatsächlich gültigen Mitgliedsbeitrag 
bekannt zu geben. Meine Finanzamtsbestätigung finde ich ab Ende Jänner zum Download unter www.gpa-djp.at. 

 

Beitrittsmonat/-jahr

 ................................................................................................................................. 
Datum/Unterschrift

(Diese Unterschrift gilt auch als Berechtigung für ein evtl. oben angekreuztes SEPA-Lastschrift.)

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: 05 0301-301, Fax: 05 0301-300
eMail: service@gpa-djp.at, DVR 0046655, ZVR 576439352, CID: AT48ZZZ00000006541

JETZT Mitglied werden!
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Interessengemeinschaften 
Ihr Zusatz nutzen ohne Extrakosten

Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen 
Menschen mit ähnlichen Berufs  merkmalen zusammen. 
Zum Aus tau schen von Erfahrungen und Wissen, zum 
Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter 
Lösungen, zum Durchsetzen gemeinsamer beruflicher 
Interessen. 

Mit Ihrer persönlichen Eintragung in eine oder 
mehrere berufliche Inter es sen   ge mein schaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elektronisch oder 
brieflich) regelmäßig Infor mationen über Anliegen, Akti-
vitäten und Einladungen für Ihre Berufsgruppe; 

>> können Sie Ihre beruflichen Interessen auf direk-
tem Weg in die Kollektivver trags    ver hand lungen Ihres 
Branchen bereichs einbringen;

>> erschließen Sie sich Mitwirkungs möglich keiten 
an Projekten, Bildungs ver an stal tungen, Kampagnen, 
Internet-Foren und anderen für Ihre Berufsgruppe maß-
geschneiderten Veran stal tungen, auch auf regionaler 
Ebene;

>> nehmen Sie von der Inter es sen   ge mein schaft entwi-
ckelte berufsspezifische Dienstleis tungen und Produkte in 
An spruch (Fachberatung auf regionaler Ebene, Bücher, 
Broschüren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkt wahlen 
Ihrer beruflichen Vertre tung auf Bundesebene sowie re-
gionaler Ebene und nehmen dadurch Einfluss auf die 
gewerkschaftliche Meinungsbildung und Entschei dung.

www.gpa-djp.at/interesse

Ich möchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:
U work@professional U work@flex U work@social U work@education U work@migration

U work@external U work@IT U work@point-of-sale

Dieses Service ist für mich kostenlos.

U Frau U Herr Titel .............................................................  

Familienname ..................................................................................  Vorname .......................................................................................

Straße/Haus-Nr. ..............................................................................  PLZ/Wohnort .................................................................................

Berufsbezeichnung. ..........................................................................  Betrieb ..........................................................................................

Telefonisch erreichbar .......................................................................  eMail ............................................................................................

......................................................................................................
Datum/Unterschrift

mitmachen – mitreden – mitbestimmen
work@professional für GeschäftsführerInnen, TeamleiterInnen, 
Konstrukteur Innen, DirektorInnen, Tech nikerInnen, Wissen schaft-
lerIn nen, MeisterInnen, freiberufliche ManagerInnen, Abtei lungs-
leiterInnen, ProjektleiterInnen, ÄrztInnen, SpezialistInnen auf anderen 
Gebieten - kurz für FachexpertInnen und Führungskräfte

work@flex für WerkvertragnehmerInnen, freie Dienstvertrag-
neh merInnen und GewerbescheininhaberInnen ohne eigene 
Angestellten

work@social für Alten-, Kranken-, BehindertenbetreuerInnen, Sozial -
arbeiter Innen, aber auch Angestellte in sozialen Berufen

work@IT für IT-SpezialistInnen, MitarbeiterInnen bei EDV-Projekten, 
im Inter net und neuen Medien sowie in der Tele kommunikation

work@education für ErwachsenenbildnerInnen, (freie) Traine rIn-
nen, Lehrer Innen an Fachhochschulen und Privatuni versitäten, Men-
schen in Bera tungs berufen

work@external für AußendienstmitarbeiterInnen, Service tech-
nikerInnen, mobile KrankenpflegerInnen, BaustellenleiterInnen, Leite-
rInnen internationaler For schungs  projekte, ForstaufseherInnen oder 
KundenbetreuerInnen von Versicherungen

work@migration für Menschen, die in Österreich ohne österrei-
chische Staats bürgerschaft leben bzw. diese erst während ihres Auf-
ent haltes erwerben, Mit arbei ter  Innen in Beratungsstellen, in Initiativen 
von MigrantInnen, Öster reicher Innen, die in einem fremden Land le-
ben sowie Menschen, denen dieses Thema wichtig ist

work@point-of-sale für Menschen in Verkauf und Beratung (zB 
VerkäuferInnen, BankkundenbetreuerInnen, KundenbetreuerInnen, ...)
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Ihre Kontaktadressen der
GPA-djp
Service-Hotline: 05 0301-301

GPA-djp Service-Center
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Fax: 05 0301-300, eMail: service@gpa-djp.at

Regionalgeschäftsstelle Wien
1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschäftsstelle Niederösterreich
3100 St. Pölten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschäftsstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7

Regionalgeschäftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straße 32

Regionalgeschäftsstelle Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44/4

Regionalgeschäftsstelle Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

Regionalgeschäftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Straße 10

Regionalgeschäftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

Regionalgeschäftsstelle Vorarlberg
6900 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at
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